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Deutscher Tonkünstlerverband e. V. (DTKV) 

 

Geschä�sordnung DTKV (GO)  

Geschä�sordnung Präsidium (GOP 

 

 

Geschä�sordnung des DTKV (GO)  

(Grundlage: § 12 Satzung DTKV)  

 

§ 1 Mitgliedscha�  

(1) 1Die Landesverbände vertreten einerseits die Interessen ihrer Mitglieder im DTKV, anderseits aber 

auch die Belange des DTKV gegenüber ihren Mitgliedern. 2Die Einzelmitglieder der Landesverbände 

können vorhandene Serviceangebote des DTKV in Anspruch nehmen.  

(2) Die Vorsitzenden der Landesverbände informieren das Präsidium über  

a) die Einladungen zu Mitgliederversammlungen und deren Protokolle,  

b) über bedeutsame Ereignisse, insbesondere über Veranstaltungen und Presseberichte.  

(3) 1Bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes setzt das Präsidium dem Vorstand des betroffenen 

Landesverbandes eine Frist von drei Monaten, um den Ausschlussgrund abzustellen. 2Kommt der 

Landesverband dieser Aufforderung nicht nach, muss er eine außerordentliche 

Mitgliederversammlung mit dem Ausschlussgrund als Tagesordnungspunkt einberufen. 3Die Frist 

verlängert sich in diesem Falle um weitere drei Monate. 4Zu dieser außerordentlichen 

Mitgliederversammlung ist das Präsidium des DTKV zu laden.  

 

§ 2 Bundesdelegiertenversammlung (BuDV)  

(1) 1Die Bundesdelegiertenversammlung kann in Präsenz, als Videokonferenz oder hybrid 

durchgeführt werden. 2In welcher Form die BuDV durchgeführt wird, entscheidet das Präsidium. 3In 

digital realisierten online-Versammlungen bzw. Videokonferenzen wird eine Begleitkommunika:on 

(z.B. Cha<unk:on) auch für die Teilnehmer untereinander nutzbar gemacht.  

(2) Zur BuDV sind das Präsidium, die Landesverbände, der Sprecher der Länderkonferenz und die 

Sprecher der ggf. von der BuDV gewählten Ausschüsse antragsberech:gt.  

(3) 1Anträge werden der Delegiertenversammlung nur vorgelegt, wenn sie vom jeweiligen Gremium 

mit einfacher  Mehrheit gebilligt worden sind. 2Die Anträge werden vom Präsidium geordnet, ggf. 

zusammengefasst und der BuDV mit einer Empfehlung vorgelegt.  

(4) 1Die Frist für die Zustellung der Unterlagen für die BuDV beginnt mit dem auf die Absendung des 

Einladungsschreibens folgenden Tag. 2Es gilt das Datum des Poststempels. 3Das Einladungsschreiben 

gilt als zugegangen, wenn es an die letzte dem DTKV schri�lich bekannt gegebene Adresse gerichtet 

ist.  
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(5) 1Die BuDV beschließt, soweit sie dies für erforderlich hält, zu Beginn der Verhandlungen ihre 

Geschä�sordnung. 2Ein Entwurf hierfür wird den Tagungsunterlagen beigefügt.  

(6) Der Geschä�sführer (soweit bestellt) nimmt an der BuDV mit beratender S:mme teil.  

(7) Ehrenmitglieder und Ehrenpräsidenten können an der Delegiertenversammlung mit beratender 

S:mme teilnehmen.  

(8) 1Das Protokoll über die BuDV ist allen Landesverbänden mit einer Frist von acht Wochen 

zuzusenden. 2Aus dem Protokoll müssen ersichtlich sein:  

a) Ort und Tag der Versammlung,  

b) Beginn und Ende der Versammlung,  

c) die Namen des Versammlungsleiters und des Protokollführers,  

d) die Versammlungsteilnehmer,  

e) die Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit,  

f) die genehmigte Tagesordnung,  

g) die gestellten Anträge,  

h) der Wortlaut der Beschlüsse,  

i) das Ergebnis von Wahlen mit Art und Ergebnis der Abs:mmung,  

j) von Teilnehmern ausdrücklich zu Protokoll abgegebene Erklärungen. 

 

§ 3 Aufgaben der  Bundesdelegiertenversammlung (BuDV)  

(1) 1Die BuDV wählt geheim und in Einzelabs:mmung das Präsidium. 2Wahlen können sowohl analog 

per S:mmzeEel als auch digital durchgeführt werden. 3Das Wahlverfahren wird vom Präsidium 

bes:mmt. 4Gewählt sind die Personen, die die meisten S:mmen auf sich vereinigen. 5Bei 

S:mmengleichheit wird die Wahl wiederholt. 6Bei erneuter S:mmengleichheit entscheidet das Los.  

(2) 1Die BuDV bestellt einen Wirtscha�sprüfer oder zwei Rechnungsprüfer. 2Bestellt ist, wer die 

meisten S:mmen auf sich vereinigt. 3Wirtscha�sprüfer/Rechnungsprüfer dürfen weder dem 

Präsidium noch einem von der BuDV beschlossenem Ausschuss angehören und auch nicht Angestellte 

des DTKV sein. 4Aufgabe des Wirtscha�sprüfers/der Rechnungsprüfer ist die Prüfung der Kasse und 

des Kassenbuches. 5Bei der Prüfung wird die rechnerische und buchhalterische Rich:gkeit der 

vorgelegten Unterlagen mit S:chproben festgestellt. 6Die Ergebnisse werden in einem schri�lichen 

Prüfungsbericht festgehalten und der BuDV vorgelegt.  

(3) 1Die BuDV kann zur Op:mierung der Arbeit des DTKV Ausschüsse mit einem fest umrissenen 

Arbeitsau�rag bilden. 2Die Ausschüsse wählen aus ihrer MiEe einen Sprecher und regeln ihre 

Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem Präsidium. 3Nach Beendigung ihres Au�rags werden die 

Ausschüsse wieder aufgelöst.  

§ 4 Präsidium  

(1) Ein Mitglied des Präsidiums soll seinen Wohnsitz im Einzugsbereich des Sitzes des DTKV haben.  

(2) Das Präsidium regelt seine Geschä�sverteilung und seine Geschä�sordnung in eigener 

Zuständigkeit.  

(3) 1Es finden jährlich mindestens zwei Sitzungen des Präsidiums staE. 2Die Präsidiumssitzungen 

können in Präsenz, als Videokonferenz oder hybrid durchgeführt werden. 3In welcher Form die 

Präsidiumssitzung jeweils staIindet, entscheidet der Präsident. 4Die Sitzungen werden vom 
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Präsidenten mit einer Ladungsfrist von mindestens zwei Wochen einberufen und geleitet. 5Der 

Präsident kann in dringenden Fällen Beschlüsse des Präsidiums auch auf schri�lichem Wege 

herbeiführen.   

 

§ 5 Inkra�treten  

Die Geschä�sordnung des DTKV triE durch Beschluss des Präsidiums am 07. Sept. 2006  in Kra�.  

Die GO wurde ergänzt auf Beschluss der Bundesdelegiertenversammlung am 5. Nov. 2022  

 

Geschä�sordnung Präsidium (GOP)  

(Grundlage: § 4 Abs. 2 Geschä�sordnung des DTKV)  

 

§ 1 Festlegung der Sitzungen  

(1) Es finden jährlich mindestens zwei Sitzungen des Präsidiums staE.  

(2) 1Auf schri�lichen Antrag eines DriEels der Präsidiumsmitglieder muss der Präsident unverzüglich 

eine Sitzung anberaumen. 2Im Antrag sind die zu beratende Angelegenheit und der Grund, weswegen 

sie vor der nächsten festgelegten Präsidiumssitzung beraten werden soll, anzugeben.  

§ 2 Einladung 

(1) Zu den Sitzungen lädt der Präsident mit einer Ladungsfrist von mindestens zwei Wochen durch die 

Geschä�sstelle schri�lich ein.  

 

§ 3 Tagesordnung  

(1) 1Der Präsident stellt eine vorläufige Tagesordnung auf. 2Anträge und Vorlagen von 

Präsidiumsmitgliedern, die bis drei Tage vor Ende der Einladungsfrist schri�lich eingegangen sind, 

sollen nach Möglichkeit mit der Einladung, versandt werden.  

(2) 1In der Sitzung können von jedem Präsidiumsmitglied Anträge auf Änderung oder Ergänzung der 

Tagesordnung gestellt werden. 2Sie gelten als angenommen, wenn die Mehrheit der anwesenden 

Präsidiumsmitglieder zus:mmt.  

 

§ 4 Leitung der Sitzung  

1Der Präsident eröffnet, leitet und schließt die Sitzung. 2Zu Beginn gibt er den Protokollführer 

bekannt.  

 

§ 5 Anwesenheitsliste  

Für jede Sitzung des Präsidiums ist eine Anwesenheitsliste zu führen.  
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§ 6 Teilnahme an der Sitzung 

(1) Die Präsidiumssitzungen sind nicht öffentlich.  

(2) Für den Fall, dass ein Geschä�sführer bestellt ist, kann dieser an den Sitzungen ohne S:mmrecht 

teilnehmen.  

(3) Das Präsidium kann sachkundige Personen zur Präsidiumssitzung zulassen.  

(4) Die Beratungsgegenstände sind vertraulich zu behandeln. 

 

§ 7 Beschlussfähigkeit  

1Das Präsidium ist beschlussfähig, wenn der Präsident und mindestens zwei weitere 

Präsidiumsmitglieder anwesend sind. 2Die Beschlussfähigkeit ist zu Beginn der Sitzung festzustellen.  

 

§ 8 Beratung und Abs6mmung 

(1) Abs:mmungsberech:gt sind nur die Präsidiumsmitglieder.  

(2) Ein Präsidiumsmitglied ist nicht s:mmberech:gt, wenn die Beschlussfassung die Vornahme eines 

Rechtsgeschä�s zwischen dem DTKV und ihm oder die Einleitung oder Erledigung eines Rechtsstreits 

zwischen ihm und dem DTKV betriL.  

(3) 1Der Sitzungsleiter bes:mmt die Art der Abs:mmung (z.B. Zuruf, Handzeichen, schri�liche 

Abs:mmung). 2Schri�lich ist abzus:mmen, wenn mindestens ein DriEel der anwesenden 

Präsidiumsmitglieder dies verlangt.  

(4) 1Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen S:mmen gefasst. 2Bei S:mmengleichheit 

wird die Abs:mmung nach nochmaliger Beratung wiederholt. 3Bei erneuter S:mmengleichheit gilt 

der Antrag als abgelehnt. 

(5) Über Anträge zur Geschä�sordnung ist sofort ohne Aussprache abzus:mmen.  

 

§ 9 Protokoll  

(1) Über jede Sitzung des Präsidiums ist ein Ergebnisprotokoll zu fer:gen, das vom Präsidenten und 

vom Protokollführer zu unterschreiben ist.  

(2) Aus dem Protokoll müssen ersichtlich sein:  

a) die Bezeichnung und laufende Nummer der Sitzung, 

b) Ort und Tag, Beginn und Ende der Sitzung,  

c) die Sitzungsteilnehmer,  

d) die endgül:ge Tagesordnung,  

e) die Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit,  

f) die gestellten Anträge sowie Art und Ergebnis der Abs:mmung,  

g) der Wortlaut der Beschlüsse  

h) die von den Sitzungsteilnehmern ausdrücklich zu Protokoll gegebenen Erklärungen.  
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(3) Eine Ausfer:gung des Sitzungsprotokolls wird allen Präsidiumsmitgliedern innerhalb von einer 

Frist von vier Wochen zugesandt. 

 

§ 10 Schri�liche Abs6mmung ohne Präsidiumssitzung  

(1) 1Der Präsident kann in dringenden Fällen eine schri�liche Abs:mmung (Brief, Telefax, e-Mail) 

herbeiführen. 2Allen s:mmberech:gten Präsidiumsmitgliedern sind hierzu die Beratungspunkte 

schri�lich mitzuteilen.  

(3) 1Der Präsident setzt eine Frist zur schri�lichen S:mmabgabe fest. 2Sie soll mindestens sieben Tage 

betragen. 3Erfolgt innerhalb dieser Frist keine S:mmabgabe, so gilt dies als S:mmenthaltung. 
4Hierauf ist in der Aufforderung zur schri�lichen S:mmabgabe hinzuweisen.  

(4) 1Widerspricht innerhalb von sieben Tagen mindestens ein DriEel der Präsidiumsmitglieder der 

schri�lichen Abs:mmung, so gilt dieser Widerspruch als Antrag auf Abhaltung einer 

Präsidiumssitzung. 2Hierauf ist in der Aufforderung zur schri�lichen S:mmabgabe hinzuweisen.  

(5) 1Der Präsident stellt das Ergebnis der schri�lichen Abs:mmung fest. 2Für die Beschlussfassung gilt 

die einfache Mehrheit der S:mmberech:gten. 3Der Präsident teilt das Ergebnis der Abs:mmung den 

übrigen Vorstandsmitgliedern unverzüglich mit. 

§ 11 Inkra�treten  

Die Geschä�sordnung des Präsidiums triE durch Beschluss des Präsidiums am 07. Sept. 2006 in Kra�. 


